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Der Bürgermeister stellt als Vorsitzender vor Sitzungsbeginn die Beschlussfähigkeit der 

heutigen Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Fels am Wagram fest.                                     

 

 

 

Seitens des Bürgermeisters Mag. Hannes Zimmermann wird vor Beginn der 

Gemeinderatssitzung der nachstehende Dringlichkeitsantrag nach § 46 Abs. 3 der NÖ 

Gemeindeordnung 1973 eingebracht: 

 

12 C) Winterdienstvereinbarung für Gösing und Stettenhof 

 

Es wird einstimmig die Behandlung dieses Dringlichkeitsantrages in der heutigen Sitzung 

beschlossen.  

 

 

 

Der Bürgermeister eröffnet im Anschluss die heutige Gemeinderatssitzung. Zu den letzten 

Gemeinderatssitzungsprotokollen werden keine Einwände und keine Stellungnahmen 

vorgebracht. 
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1. Angelobung eines neuen Gemeinderates 

 

Frau Verena Heiß-Söllner hat mit Schreiben vom 22.09.2025 auf ihr Gemeinderatsmandat 

verzichtet. Seitens des Zustellungsbevollmächtigten ihrer Wahlpartei wurde Herr Thomas 

Schicho als Gemeinderat der Marktgemeinde Fels am Wagram nachnominiert. 

 

Dieser leistet das Gelöbnis nach § 97 Abs. 2 der NÖ Gemeindeordnung 1973 wie folgt: 

 

“Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen Gesetze der Republik 

Österreich und des Landes Niederösterreich gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe 

unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß § 21 

Abs. 2 zweiter Satz zu wahren und das Wohl der Marktgemeinde Fels am Wagram nach bestem 

Wissen und Gewissen zu fördern.” 

 

Es wird auf die entsprechenden Auszüge aus der NÖ Gemeindeordnung 1973 hingewiesen: 

 

§ 97 der NÖ Gemeindeordnung 1973 

 

Gelöbnis 

(1)Vor der Wahl des Bürgermeisters muss jeder gewählte Bewerber vor dem 

Altersvorsitzenden ein Gelöbnis ablegen. Wenn in der ersten Sitzung des Gemeinderates 

weniger als zwei Drittel aller Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind, ist die Angelobung 

zu Beginn der neuerlichen Sitzung (§ 98 Abs. 1) vorzunehmen. 

(2) Das Gelöbnis lautet: 

“Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen Gesetze der Republik 

Österreich und des Landes Niederösterreich gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe 

unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß § 21 

Abs. 2 zweiter Satz zu wahren und das Wohl der Marktgemeinde Fels am Wagram nach bestem 

Wissen und Gewissen zu fördern.” 

(3)Der Altersvorsitzende muss das Gelöbnis als erster vor dem neugewählten Gemeinderat 

ablegen. Später eintretende Ersatzmitglieder leisten das Gelöbnis dem Bürgermeister. 

(4)Ein Gelöbnis unter Bedingungen oder mit Zusätzen gilt als verweigert. Die Beifügung einer 

religiösen Beteuerung ist zulässig. Die Verweigerung des Gelöbnisses muß im 

Sitzungsprotokoll vermerkt werden. Wird das Gelöbnis verweigert, darf der Betreffende der 

Sitzung als Teilnehmer nicht mehr beiwohnen. 
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(5)Ein gewählter Bewerber darf nur in einer niederösterreichischen Gemeinde das Gelöbnis 

leisten. Wurde ein Bewerber in mehrere Gemeinderäte gewählt, so hat er sich bis zur ersten 

konstituierenden Sitzung eines Gemeinderates, in den er gewählt wurde, zu entscheiden, für 

welche Gemeinde er das Gelöbnis leistet. Auf Mandate in anderen Gemeinden muss er 

verzichten und ist in diesen Gemeinden aus der Liste der Ersatzmitglieder zu streichen. 

 

 

§ 110 der NÖ Gemeindeordnung 1973 

 

Mandatsverzicht und Mandatsverlust als Gemeinderat 

(1)Ein Mitglied des Gemeinderates kann jederzeit auf sein Mandat verzichten. Der Verzicht 

muß schriftlich erfolgen. Der Inhalt des Verzichtschreibens wird bei einem gewählten, aber 

noch nicht angelobten Mitglied sofort mit dem Einlangen, sonst eine Woche nach dem 

Einlangen am Gemeindeamt (Stadtamt) verbindlich. Innerhalb dieser Frist kann der Verzicht 

wieder zurückgezogen werden. Ausscheidende Mitglieder werden, sofern sie nicht das 

Gegenteil verlangen, in die Liste der Ersatzmitglieder eingereiht. 

 

 

§ 114 der NÖ Gemeindeordnung 1973 

 

Besetzung eines Gemeinderatsmandates 

(1)Verliert ein Mitglied des Gemeinderates sein Amt oder scheidet aus anderen Gründen aus, 

muss der Bürgermeister – wenn nicht nach Abs. 3 ein anderes Ersatzmitglied bekanntgegeben 

wird – jenes Ersatzmitglied als Gemeinderat einberufen, das in der Reihenfolge der 

Ersatzmitglieder das nächste ist. Lehnt dieses Ersatzmitglied oder weitere Ersatzmitglieder die 

Berufung ab, so ist das jeweils in der Reihenfolge nächste zu berufen. Lehnen alle noch auf der 

Parteiliste befindlichen Ersatzmitglieder ab, so ist eines dieser Mitglieder neuerlich zu berufen, 

wenn es dem Bürgermeister nachträglich durch schriftliche Erklärung seine Bereitschaft zur 

Berufung erklärt. Geben mehrere Ersatzmitglieder diese Bereitschaft bekannt, so ist das 

listennächste Ersatzmitglied zu berufen. 

(2)Die Einberufung des Ersatzmitgliedes muss spätestens am vierten Tag 

a) nach der Bekanntgabe eines Ersatzmitgliedes für das freigewordene Gemeinderatsmandat 

oder 

b) nach dem Verzicht des (der) einzuberufenden Ersatzmitgliedes(er) oder 
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c) nach Ablauf der Frist zur Bekanntgabe eines anderen Ersatzmitgliedes für das freigewordene 

Gemeinderatsmandat erfolgen. 

(3)Der zustellungsbevollmächtigte Vertreter der Wahlpartei, in deren Wahlvorschlag das 

ausgeschiedene Gemeinderatsmitglied aufgenommen war, kann abweichend von den 

Bestimmungen des Abs.1 dem Bürgermeister ein anderes Ersatzmitglied seiner Wahlpartei für 

das freigewordene Gemeinderatsmandat bekanntgeben. Die Bekanntgabe muss binnen zwei 

Wochen nach Freiwerden des Mandates erfolgen. 

(4)Die Berufung eines Ersatzmitgliedes in den Gemeinderat gilt als angenommen, wenn dieses 

nicht binnen dreier Tage seinen Verzicht auf die Berufung schriftlich erklärt. 

(5)Das Ausscheiden eines Gemeinderatsmitgliedes und die Einberufung eines Ersatzmitgliedes 

müssen durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht werden. Der Mandatsverzicht und 

dessen Rechtswirksamkeit sowie der Name des einberufenen Ersatzmitgliedes müssen der 

Landesregierung und der Bezirkshauptmannschaft umgehend mitgeteilt werden. 

(6)Die Einberufung eines Ersatzmitgliedes kann von jedem Gemeinderats- sowie 

Ersatzmitglied und von den zustellungsbevollmächtigten Vertretern der im Gemeinderat 

vertretenen Wahlparteien mit Anfechtung bei der Bezirkswahlbehörde angefochten werden. 

Die Anfechtungsfrist beträgt eine Woche ab Beginn der Kundmachung nach Abs. 5. 

(7)Die Bestimmungen der Abs. 1 - 4 und 6 gelten für den Mandatsverzicht eines gewählten, 

aber noch nicht angelobten Gemeinderatsmitgliedes mit der Maßgabe sinngemäß, daß die in 

Abs. 3 genannte Frist vier Werktage beträgt und die Kundmachung des Mandatsverzichtes 

unterbleibt. 
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2. Ergänzungswahlen in die Ausschüsse sowie Entsendungen in die Verbände  

 

Aufgrund des Rücktrittes von Frau GR Verena Heiß-Söllner als Gemeinderätin sind einige 

Ergänzungswahlen und Entsendungen erforderlich. Frau GR Verena Heiß-Söllner war in den 

nachstehenden Ausschüssen bzw. Verbänden einfaches Mitglied: 

 

• GRA I:  Finanzen, Wirtschaft, Liegenschaften und Feuerwehren  

• GRA III: Bildung, Kultur, Dorferneuerung und Soziales   

• GRA IV: Gesundheit, Sport, Generationen und Marktwesen  

• Mittelschulgemeinde Fels am Wagram 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig die nachstehenden 

Ergänzungswahlen bzw. Entsendungen in Verbände durchzuführen: 

 

 

 

Herr GR Georg Frühwirth MSc. wechselt vom Umweltausschuss VI in den            

Bildungsausschuss III. 

 

Herr GR Thomas Schicho wird in den Finanzen- I, Gesundheits- IV und Umweltausschuss VI 

sowie in die Mittelschulgemeinde Fels am Wagram entstand.  

 

 

Der Gemeinderat beschließt ebenso einstimmig Herrn Thomas Schicho zum Baumbeauftragten 

zu bestellen.  

 

 

GRA I:  Finanzen, Wirtschaft, Liegenschaften und Feuerwehren  

GRA II:  Bauen, Raumordnung und Infrastruktur     

GRA III: Bildung, Kultur, Dorferneuerung und Soziales   

GRA IV: Gesundheit, Sport, Generationen und Marktwesen   

GRA V:  Vereine, Landwirtschaft, Tourismus, Güterwege, gemeindeeigene Fahrzeuge und 

Gerätschaften   

GRA VI: Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit und Abfallwirtschaft  

GRA VII: Verkehr, Sicherheit, Zivilschutz und Tierwohl  
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3. Ehrung einer ausgeschiedenen Gemeinderätin 

 

Die Ehrung von ausgeschiedenen Gemeinderäten wurde entsprechend der Anzahl der 

geleisteten Amtsperioden in der Sitzung des Gemeinderates vom 05.09.2000 unter 

Tagesordnungspunkt 15 wie folgt geregelt wurde: 

 

Bis zu einer Gemeinderatsperiode    Verleihung einer Ehrenurkunde 

Bis zu zwei Gemeinderatsperioden   Ehrenurkunde mit silbernen Verdienstabzeichen 

Mehr als zwei Gemeinderatsperioden    Ehrenurkunde mit goldenen Verdienstabzeichen  

 

 

Der Gemeinderat beschließt daher einstimmig (Herr GGR Martin Söllner nimmt aufgrund von 

Befangenheit an dieser Abstimmung nicht teil) Frau GR Verena Heiß-Söllner aufgrund der 

über fünfjährigen Gemeinderatstätigkeit ab dem 04.03.2020 in einer Gemeinderatsperiode eine 

Ehrenurkunde nach § 17 der NÖ Gemeindeordnung 1973 zu verleihen. Diese soll in einem 

geeigneten Rahmen übergeben werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 9 
 

4. Bericht über die nicht angekündigte Prüfungsausschusssitzung vom 12.09.2025 

 

Der nachstehende Prüfungsbericht der unangekündigten Gebarungsprüfung vom 12.09.2025 

wird von Frau Daniela Mück als Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat 

vorgetragen: 
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Der Bürgermeister nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

 

Zu 1.:  

Hierzu besteht kein Stellungnahmebedarf, da keine Mängel festgestellt wurden.  

 

 

Zu 2.:  

Hierzu besteht kein Stellungnahmebedarf, da keine Mängel festgestellt wurden.  

 

Es wird nur nochmals festgehalten, dass die geplanten Projektkosten deutlich unterschritten 

wurden und abzüglich der derzeit in Abrechnung befindlichen Landesförderung für die 

Gemeinde lediglich Gesamtkosten in der Höhe von rund € 5.000,-- bis € 6.000,-- anfallen 

werden. Wie im zuständigen Ausschuss und auch in den Gemeindemedien ausführlich 

behandelt wurde dieses Projekt von einem umfangreichen Rahmenprogramm zur 

Bewusstseinsbildung begleitet.  
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Zu 3.:  

Hierzu besteht kein Stellungnahmebedarf, da keine Mängel festgestellt wurden.  

 

Es wird nur festgehalten, dass die Gesamtsumme der gegenständlichen vier Buchungskonten 

im Vergleich zum Voranschlag 2025 nicht überschritten wurde. Pokalspenden, etc. werden 

vom Bürgermeister privat getragen. Auf diesen Konten wurde eindeutig keine unüblichen 

Ausgabenarten festgestellt. 

 

 

Zu 4.:  

Hierzu besteht kein Stellungnahmebedarf, da keine Mängel festgestellt wurden.  

 

 

Der gegenständliche Prüfungsausschussbericht wird vom Gemeinderat einstimmig zur Kenntnis 
genommen.  
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5. Erweiterung der Straßenbaukleinsanierungen auf Basis der heurigen 
Ausschreibung 

 

Wie bereits im zuständigen Bauausschuss vorinformiert sollen heuer im Herbst noch einige 

kleinere Straßenbauprojekte sowie -kleinsanierungen umgesetzt werden. Es wird empfohlen für 

diese Arbeiten die heurige öffentliche Ausschreibung für die Straßenbaukleinsanierungen, 

welche bereits in der Gemeinderatssitzung vom 31.03.2025 behandelt wurde und bei welcher 

sich die Fa. Leithäusl als Bestbieter zeigte, heranzuziehen. Diese Ausschreibung wurde von der 

Fa. IUP Ziviltechniker GmbH begleitet.  

 

Heuer sollen insbesondere noch die nachstehenden Kleinprojekte umgesetzt werden: 

 

Rechnung auf Straßenbau lautend: 
 

• Stettenhof, Hauptstraße 2   Durch Hitze aufgesprengtes Pflaster ausbessern 
• Gösing, Hauptstraße 37   Bushaltestelle neu asphaltieren 
• Gösing, Obere Zeile 2   Gitterboden neu ausbetonieren 
• Fels, Wagramstraße 31   Zwei Stellplätze herstellen 
• Fels, St. Urbanstraße 18   Schrägbord flacher ausführen 

 
Rechnung auf Wasser/Kanal lautend (Vorsteuerabzugsberechtigt): 
 

• Gösing, Untere Zeile 12   Betonrinne zur Landesstraße hin erneuern bzw. 
Dichtheit verbessern 

• Gösing, Hauptstraße 15  Runden Schachtdeckel sanieren 
• Fels, Wienerstraße 67   Wasserschieberkünette asphaltieren 
• Fels, Kremserstraße 25   Kanalschacht sanieren 

 
Rechnung auf Güterwegebau lautend (eigene Förderschiene): 
 

• Fels, Himmelreich Richtung Feuersbrunn  Einzelne Schlaglöcher bis zur 
Gemeindegrenze ausbessern 

• Fels, Güterweg südlich Bahn bzw. westlich B34, Parz. Nr. 4042  Kurve ausbessern, 
da teilweise auf Privatgrund 

• Güterweg zwischen Thürnthal und Seepark Thürnthal  Weitere Schlaglöcher 
ausbessern 

• Flosser Graben    Schadhafte Stelle sanieren 
 
Angebot bzw. Rechnung von Baufirma direkt für Private: 
 

• Gösing, Hauptstraße 49   Aufgrund der Grundstücksgrenze teilweise öffentlich, 
teilweise privat.  
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Das Ausschreibungsergebnis für die Gemeinderatssitzung vom 31.03.2025 stellte sich wie folgt 

dar: 
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig auf Basis des vorliegenden 

Vergabevorschlages der Fa. IUP ZT GmbH die  Fa. Leithäusl GesmbH aus 3504 Krems-Stein 

auf Basis des vorliegenden Bestbieterangebotes mit den darin angeführten Einheitspreisen mit 

den obig beschriebenen Straßenbaukleinprojekten mit einer Vergabesumme von weiteren 

maximal € 50.000,-- exkl. MWSt. zu beauftragen. Auf den entsprechenden 

Buchhaltungskonten 5/612100-002000, 5/612100-002001 und 5/612100-002003 sind 

entsprechende budgetäre Mittel vorgesehen. Die Zuordnung erfolgt wie gewohnt unter 

bestmöglicher Ausschöpfung der jeweiligen Förderschienen und unter Berücksichtigung eines 

anteilligen Vorsteuerabzuges. Ja nach Abrechnungszeitpunkt der Baufirma wird dieses Projekt 

eventuell erst 2026 bezahlt werden.  
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6. LED-Straßenbeleuchtungsmasten und Umrüstungsmaßnahmen für die KG Gösing 
aufgrund der Entfernung der Dachständer der Netz NÖ 

 

Mit spätestens Ende März 2026 müssen, wie geplant alle öffentlichen Leuchten auf privaten 

Fassaden und Dachständern der Netz NÖ in der Katastralgemeinde Gösing am Wagram 

entfernt worden sein müssen, da dann die Netz NÖ deren Dachständer alle entfernt.                  

Unsere Vorarbeiten für die Setzung der Leuchten und Ummontage der Köpfe von den Fassaden 

auf die Masten sollten dementsprechend bis Ende März abgeschlossen werden.                                  

Es sind noch einige Köpfe zusätzlich erforderlich, da sich die Anzahl der Fundamente im 

Vergleich zu den auf den Fassaden montierten Köpfen etwas erhöht hat, um eine 

ordnungsgemäß Nachverdichtung bzw. Belichtung der Gemeindestraßen zu erzielen.  
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Für diese Leistungen wurden Elektrikerangebote eingeholt und soll die Vergabe in der heutigen 

Gemeinderatssitzung erfolgen. Der Leistungsumfang stellt sich im Groben wie folgt dar: 
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Die Frist für das Einlangen der Angebote wurde mit Freitag, dem 25.09.2025, 12:00 Uhr 

festgelegt. Es sind die nachstehenden Angebote eingelangt. Diese wurden im 

Direktvergabebereich entsprechend nachverhandelt und liegen nun folgende Endergebnisse 

inkl. MWSt. unter Berücksichtigung etwaig angebotener Skonto vor: 

 

 Fa. Kolar & Sohn GmbH, 3470 Kirchberg am Wagram  € 49.327,91 

 Fa. Alois Zetsch GmbH, 3701 Großweikersdorf   € 49.428,21 

 Fa. DS Elektro GmbH & Co KG, 3430 Tulln an der Donau € 50.738,34 

 Fa. EP Zierlinger GmbH, 3493 Hadersdorf am Kamp  € 68.511,96 

 Fa. ET-Schuster e.U., 3430 Tulln an der Donau   € 75.341,20 

 Fa. Elektro Berger GmbH, 3512 Mautern an der Donau  € 78.313,38 

 

Die Fa. Kolar kennt die technischen Rahmenbedingungen vor Ort am besten,                          

wodurch hierbei auch der Aufwand für die Gemeinde am geringsten ist.  

 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig mit den gegenständlichen 

Straßenbeleuchtungsarbeiten die Fa. Kolar GmbH aus Kirchberg am Wagram mit einem Preis 

in der Höhe von € 49.327,91 inkl. MWSt. zu beauftragen. Die Umsetzung der Arbeiten erfolgt 

im ersten Quartal 2026 und erfolgt dementsprechend auch die Verrechnung im Jahr 2026. 

Unter den Buchhaltungskonten 5/612100-005000 sowie 5/612100-050000 sind 

dementsprechende finanzielle Mittel vorgesehen und sind diese sinngemäß mit dem 

Voranschlag 2026 für das Kalenderjahr 2026 beizubehalten.                                                            

Die entsprechenden Landesförderungen sind für dieses Projekt zu beantragen.  
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7. Baulandmobilisierungsvertrag  

 

Wie bereits in einigen Gemeindegremien vorberaten ist eine Flächenwidmungsplanänderung 

am Birkenweg in Gösing am Wagram vorgesehen. Wie bei jeder Neuschaffung bzw. 

Mobilisierung von Baulandflächen seit dem Jahr 2006 ist der Abschluss eines 

Baulandmobilisierungsvertrages ( im Wesentlichen „Bauzwang“) zwischen dem betroffenen 

Grundstückseigentümer und der Gemeinde erforderlich. 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig mit Herrn Josef Schedelmayer den 

nachstehend angeführten Baulandmobilisierungsvertrag abzuschließen: 

 

ANLAGE I) des Gemeinderatssitzungsprotokolls vom 01.10.2025 
 
 

B A U L A N D M O B I L I S I E R U N G S V E R T R A G  
 
 

I. 
Präambel 

 
Unter Bezugnahme auf § 17 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 wird nachstehender Vertrag 

abgeschlossen zwischen:  

 
1) Herrn Josef Schedelmayer, wohnhaft am Birkenweg 6 in 3482 Gösing am Wagram, als 

Eigentümer der Grundstücke Nr. 1676/2 und 1676/3 in der KG Gösing am Wagram, 

 

2) und der Marktgemeinde Fels am Wagram, vertreten durch Bürgermeister Mag. Hannes 

Zimmermann, folglich „Gemeinde“ genannt. 

 
 

II. 
Vertragsgegenstand 

 
Gegenstand dieses Vertrages ist die geplante Flächenwidmungsplanänderung im östlichen 

straßenseitigen  Bereich der Parz. Nr. 1676/3 am Birkenweg in Gösing am Wagram von 

Grünland-Land- und Forstwirtschaft (Glf) zu Bauland-Wohngebiet zur Schaffung eines 

Baugrundstückes, für welche die gegenständliche Umwidmung vorgesehen ist (siehe auch die 

nachstehenden Planauszüge aus der aktuell angedachten Flächenwidmungsplanänderung).  
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Seitens Herr Josef Schedelmayer bzw. dessen Sohn ist angedacht auf dieser neuen 

Baulandfläche ein Wohngebäude zu errichten. Die Schaffung zumindest einer Wohneinheit auf 

dieser neu entstehenden Baulandfläche ist seitens der Marktgemeinde Fels am Wagram ebenso 

eine Bedingung für die gegenständliche Flächenwidmungsplanänderung.  

Sollte nicht innerhalb von fünf Jahren ab Rechtskraft der gegenständlichen 

Flächenwidmungsplanänderung zu Bauland-Wohngebiet eine obig beschriebene Wohneinheit 

auf der gegenständlichen neu zu widmenden Baulandfläche fertiggestellt worden sein, so wird 

diese befristete Baulandfläche zu Grünland-Land- und Forstwirtschaft (Glf) zurückgewidmet 

oder ist diese zukünftige Baulandfläche an die Marktgemeinde Fels am Wagram bzw. an von 

ihr genannte „Einheimische“ zu einem gedeckelten Grundstückspreis von maximal € 60,-- pro 

m² zu verkaufen ( „Bauzwang“). Diese „einheimischen“ Käufer bzw. Bauwerber müssen in 

den letzten zehn Jahren zumindest fünf Jahre den Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Fels 

am Wagram aufgewiesen haben und werden von der Marktgemeinde Fels am Wagram nach 

Durchführung eines Gemeinderatsbeschlusses vorgeschlagen. Es wird auf dem Grundstück Nr. 

1676/3 in der KG Gösing am Wagram eine Bauverpflichtung in Form eines Vor- und 

Wiederkaufsrechtes für die Marktgemeinde Fels am Wagram eingetragen. Diese Rechte 

können jedoch gelöscht werden, sobald seitens Herrn Josef Schedelmayer bzw. dessen Sohn die 

Bauverpflichtung erfüllt wurde. Des Weiteren sind die gesetzlich vorgesehenen 

Gemeindeanschlussabgaben (z.B. Aufschließungsabgabe, Kanal- und 

Wasseranschlussabgaben) nach Rechtskraft der Baulandwidmung zu entrichten. Für die 

Bauplatzerklärung ist hierzu vom Grundstückseigentümer ein entsprechender Antrag an die 

Baubehörde zu stellen.  

 

 

Auszug aus dem aktuellen Flächenwidmungsplan 
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Aktuell geplante Flächenwidmungsplanänderung 
 
 

 
Auszug aus dem Grundbuch 
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III. 
Ziel 

 
1. Ziel der im Punkt II angeführten Widmungsänderung ist die kurzfristige Bereitstellung eines 

Baulandgrundstückes im Sinne der Widmung Bauland zur Schaffung eines 

Hauptwohnsitzwohngebäudes. Die Schaffung zumindest einer Wohneinheit auf der neu 

entstehenden Baulandfläche ist seitens der Marktgemeinde Fels am Wagram ebenso eine 

Bedingung für die gegenständliche Flächenwidmungsplanänderung.   

2. Jedenfalls ist das entstehende Baugrundstück in der offenen Bauweise sowie in der 

Bauklasse I oder II zu bebauen. Großvolumige Wohnhausanlagen mit einer dichten 

Bebauung sind im gegenständlichen Bereich nicht erlaubt.  

 
 
 

IV. 
Teilungsgebot und Bebauungsfrist 

 
1. Die Eigentümer bzw. Folgeeigentümer verpflichten sich umgehend nach Rechtskraft der 

Bauland-Wohngebiet-Umwidmung durch alle Vertragsparteien einen entsprechenden 

Bauplatz im Sinne der NÖ Bauordnung 2014 zu schaffen. Die Herstellung von zusätzlichen 

öffentlichen Flächen bzw. Grundstücksabtretungen ist im Zuge der gegenständlichen 

Baulandwidmung vorgesehen ( rund 2,00 m Tiefe in dem straßenseitigen Bereich,            

welcher bisher Grünland war).  

2. Die gegenständliche neugeschaffene Baulandfläche ist innerhalb von fünf Jahren nach 

rechtskräftiger Durchführung der zuvor beschriebenen Bauland-Wohngebiet-Umwidmung 

einer Bebauung zuzuführen, d.h. es ist ein konsensmäßiges Wohnobjekt und im Sinne des § 

30 der NÖ Bauordnung 2014 samt den entsprechenden Novellierungen fertigzustellen und 

dieses mit Hauptwohnsitz zu bewohnen. Allfälligen Käufern dieser Bauplätze bzw. 

Wohneinheiten ist diese Bauverpflichtung in verbindlicher Form durch Aufnahme in den 

Kaufvertrag zu übertragen.  

 

 

V. 
Vorkaufsrecht der Gemeinde 

 
1. Die Eigentümer räumen der Marktgemeinde Fels am Wagram für das östliche neu zu 

schaffende Baugrundstück ein Vorkaufsrecht im Sinne des § 1072 ABGB ein. Hierbei 

dürfen die Grundstückseigentümer der Marktgemeinde Fels am Wagram jedenfalls ein 
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Vorkaufsrecht zum Preis von maximal € 60,-- pro m² anbieten. Dieser Preis ist 

indexangepasst.   

2. Das Vorkaufsrecht ist als wesentlicher Bestandteil in Kaufverträge aufzunehmen, sodass 

auch im Falle der Weiterveräußerung des neugeschaffenen Bauplatzes die jeweiligen 

Käufer zur Einräumung des Vorkaufsrechtes verpflichtet sind. 

Von jeder beabsichtigten Veräußerung unverbauter Bauplätze ist die Gemeinde zuvor zu 

informieren. Eine Ausfertigung der Kaufverträge ist vor Unterzeichnung durch die Käufer 

der Gemeinde zum Zweck der Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses 

Vertrages vorzulegen. 

3. Die Gemeinde hat nach schriftlicher Vorlage eines Kaufangebotes das Vorkaufsrecht 

innerhalb einer Frist von einem Jahr entweder selbst auszuüben, durch einen von der 

Gemeinde namhaft zu machenden Dritten ausüben zu lassen oder eine Löschungsurkunde 

auszustellen, sofern das Vorkaufsrecht grundbücherlich einverleibt wurde. 

4. Das Vorkaufsrecht kann jeweils aus dem Grundbuch gelöscht werden, sobald die 

unter Pkt. IV beschriebene Fertigstellung eines Wohnhauses nach der NÖ 

Bauordnung 2014 für das jeweils betroffene Grundstück durchgeführt wurde. Die 

Ein- und Austragung des Vorkaufsrechtes erfolgt auf Kosten der zukünftigen 

Grundstückskäufer bzw. Bauwerber.  

 
 

VI. 
Kaufoption 

 
1. Die Eigentümer verpflichten sich für sich und für allfällige Folgeeigentümer unmittelbar 

nach Ablauf der fünfjährigen Bebauungsfrist gemäß Punkt IV die gegenständliche noch 

nicht einer Wohnnutzung zugeführte Baulandfläche der Marktgemeinde Fels am Wagram 

bzw. einem von dieser namhaft gemachten Dritten jederzeit um den Preis von € 60,--/m² zu 

veräußern. Dieser Preis ist indexangepasst.   

2. Das Wiederkaufsrecht kann aus dem Grundbuch gelöscht werden, sobald die unter 

Pkt. IV beschriebene Fertigstellung eines Wohnhauses nach der NÖ Bauordnung 

2014 durchgeführt wurde. Die Ein- und Austragung des Wiederkaufsrechtes erfolgt 

auf Kosten der zukünftigen Grundstückskäufer bzw. Bauwerber.  
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VII. 
Hauptwohnsitz 

 
Die jeweiligen Folgeeigentümer verpflichten sich, bzw. von ihr namhaft gemachte Personen, 

auf dem östlich entstehenden Baugrundstück umgehend nach Fertigstellung eines 

widmungsgemäßes Wohnobjektes auf dem jeweiligen Grundstück einen Hauptwohnsitz auf die 

Dauer von mindestens durchgehend 10 Jahren zu begründen.  

 

 
VIII. 

Herstellung Infrastruktur 
 

1. Die erforderlichen Versorgungsleitungen für Kanal- und Wasser sowie die Herstellung 

der Straßeninfrastruktur werden im Bereich des bereits bestehenden öffentlichen Gutes 

der Hauptstraße in 3482 Gösing am Wagram von der Gemeinde nach Maßgabe der 

einschlägigen Normen und Planungsrichtlinien bis zur öffentlichen Grundstücksgrenze 

errichtet bzw. sind in der Natur teilweise bereits vorhanden. Die Herstellung von 

zusätzlichen öffentlichen Flächen bzw. Grundstücksabtretungen ist im Zuge der 

gegenständlichen Baulandwidmung vorgesehen ( rund 2,00 m Tiefe in dem 

straßenseitigen Bereich, welcher bisher Grünland war). 

2. Die Schaffung eines Bauplatzes im Sinne der NÖ Bauordnung 2014 ist umgehend nach 

rechtskräftiger Baulandwidmung durch den Grundstückseigentümer zu veranlassen.  

3. Es sind für das neu geschaffene Baulandgrundstück die gesetzlich vorgesehenen 

Gemeindeanschlussabgaben durch die jeweiligen Bauwerber umgehend nach 

Rechtskraft der Baulandwidmung zu entrichten (Aufschließungsabgabe sowie Kanal- 

und Wasseranschlussabgabe; Telekom und EVN verrechnen gesonderte 

Anschlussabgaben).                 Für die Bauplatzerklärung ist hierzu vom 

Grundstückseigentümer ein entsprechender Antrag an die Baubehörde zu stellen. 

 

 

IX. 
Rechtsnachfolger 

 
Die Eigentümer sorgen dafür, dass der Inhalt dieses Vertrages verbindlich auch auf etwaige 

Rechtsnachfolger der maßgeblichen Grundstücke übertragen wird.  
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X. 
Vertragskosten 

 
Der Käufer übernimmt etwaige Kosten für eine Einverleibung des Vor- und 

Wiederkaufsrechtes beim gegenständlichen Baugrundstück für die Marktgemeinde Fels am 

Wagram sowie alle damit verbundenen Kosten. 

 

 

XI. 
Beginn und Ende der Rechtwirksamkeit 

 

Die Rechtswirksamkeit dieses Vertrages ist bis zur Rechtskraft der im Punkt II vorgesehenen 

Umwidmung aufgeschoben und endet mit der Wohnnutzung und Fertigstellung eines 

konsensmäßigen Wohnobjektes. 

 

 
XII. 

Strafbestimmung 
 
Bei Nichtbebauung der vertragsgegenständlichen Grundstücke sind die Eigentümer unabhängig 

sonstiger aus dieser Vereinbarung geltend gemachter Ansprüche verpflichtet, der Gemeinde 

eine Konventionalstrafe in Höhe von 50 % des Wertes des jeweiligen Grundstückes bzw. 

Bauplatzes zu bezahlen, sofern die Erfüllung dieser Bestimmungen in ihrer Einflusssphäre 

liegt. Diese Konventionalstrafe dient insbesondere zur Abdeckung des entstandenen Schadens, 

insbesondere all jener Kosten, die von der Gemeinde für die Neuaufschließung von Bauland zu 

tätigen sind, inklusive aller erforderlichen Projektierungs- und Planungsarbeiten sowie der 

Kosten zum Erwerb von Grundstücken zur Neuausweisung von Bauland bzw. zur Abgeltung 

von im Hinblick auf die örtliche Flächenbilanz entstandenen Nachteilen. 

Diese Konventionalstrafe kommt insbesondere dann als Ausfallshaftung zur Anwendung, wenn 

aus nicht vorhersehbaren Gründen, welche auch im Einflussbereich der Eigentümer liegen, 

die Bestimmungen zur Bezahlung der Aufschließungsabgabe bzw. zu der Bauverpflichtung in 

Form des Vor- und Wiederkaufsrechtes nicht umgesetzt werden können.  
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XIII. 
Schlussbestimmungen 

 
Dieser Vertrag bedarf der Genehmigung durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Fels am 

Wagram, welche seitens der Gemeinde vor rechtsgültiger Unterfertigung erfolgt. 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die hiermit verbundene 

Baulandumwidmung die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Landes Niederösterreich 

erfordert, um welche von der Marktgemeinde Fels direkt nach Beschlussfassung in der 

Gemeinderatssitzung angesucht wird.  

 

Diese aufsichtsbehördliche Genehmigung kann von der Gemeinde nicht erzwungen 

werden.  

 
 
Fels am Wagram, am 01.10.2025 
 
 
 
 
 

Der „Eigentümer“:     Die „Gemeinde“: 

 
 
 
 
 
 
 
                         Josef Schedelmayer                         Marktgemeinde Fels am Wagram, 

      vertreten durch Bürgermeister  

      Mag. Hannes Zimmermann 

 

 

 
genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am 01.10.2025 
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8. Abänderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes           

 

Wie bereits in einigen Gemeindegremien vorberaten ist eine Flächenwidmungsplanänderung 

am Birkenweg in Gösing am Wagram vorgesehen. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Erlassung der nachstehenden Verordnung 

entsprechend den unter diesem Tagesordnungspunkt angeführten Beschlussunterlagen: 
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9. Anpassung der Friedhofsgebührenordnung ab dem 01.01.2026  
(formale Korrektur)   

 

Aufgrund einer formalen Begriffsbestimmung für „gemauerte Grabstellen“, welche nun 

„sonstige Grabstellen“ lauten muss die Friedhofsabgabenordnung zum Beschluss vom 

vergangenen Juni abgeändert werden: 
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Hierfür sprechen weiterhin eindeutig folgende Rahmenbedingungen: 

 

Saldo-Rückblick Friedhofshaushalt 2020 bis 2024 
 
Einzahlungen: 

 
 
Auszahlungen: 

 
 
Saldo: 

 



Seite 57 
 
Im Rechnungsabschluss 2024 betrugen im Friedhofsbereich im operativen Bereich die 

Ausgaben  rund € 72.000,00 und die Einnahmen rund € 20.000,00.  
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Die bisherigen und ab 01.01.2026 angedachten Friedhofsgebühren stellen sich 

dementsprechend wie folgt dar, wobei die neuen Gebühren weiterhin unter dem aktuellen 

Durchschnitt des Bezirkes Tulln sind (obwohl die anderen Gemeinden im Bezirk nun zumeist 

deren aktuellen Gebührensätze mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls erhöhen werden): 

 

Fels DERZEIT Fels NEU??? Durchschnitt Bezirk ohne Fels

Grabstellengebühr Einzelgrab ohne Fundament
Grabstellengebühr Einzelgrab mit Fundament 160,00                450,00                478,07                                      
Grabstellengebühr Doppelgrab ohne Fundament
Grabstellengebühr Doppelgrab mit Fundament 220,00                800,00                854,30                                      
Grabstellengebühr Urnensäule 160,00                900,00                900,14                                      

Grabstellengebühr Urnennische (2-4 Ur) 160,00                600,00                628,90                                      
Grabstellengebühr Urnengrab (4-8 Ur)
Grabstellengebühr Gruft 3 Leichen/Urnen 600,00                1 400,00            1 406,19                                   
Grabstellengebühr Gruft 6 Leichen/Urnen 960,00                2 600,00            2 642,85                                   
Grabstellengebühr Gruft 12 Leichen/Urnen
Verlängerungsgebühr Einzelgrab 160,00                250,00                290,11                                      
Verlängerungsgebühr Doppelgrab 220,00                500,00                568,28                                      
Verlängerungsgebühr Urnennische (2-4 Ur) 160,00                250,00                287,48                                      
Verlängerungsgebühr Urnengrab (4-8 Ur)

Verlängerungsgebühr Gruft 3 Leichen/Urnen

Verlängerungsgebühr Gruft 6 Leichen/Urnen 320,00                900,00                935,81                                      

Verlängerungsgebühr Gruft 12 Leichen/Urnen
Beerdigungsgebühr Erdgrab 300,00                600,00                689,07                                      
Beerdigungsgebühr Erdgrab m. Deckel 300,00                800,00                839,70                                      
Beerdigungsgebühr Gruft 300,00                700,00                700,86                                      
Beerdigungsgebühr Erdgrab Urne 150,00                240,00                245,80                                      
Beerdigungsgebühr Urnensäule/Urnennische 120,00                150,00                153,68                                      

Leichenhalle pro Tag 20,00                  60,00                  61,01                                          
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Friedhof 

2011 2025 

Index-

wert 
Eurobetrag 

Index-

wert 

Eurobetrag nach 

theoretischer 

Indexanpassung 

Tatsächlicher 

Eurobetrag 

Grabstellen-

gebühr 
1,00 

Je nach 

Grabgröße 

€ 160,-- bis 

€ 960,-- 

1,51 

Je nach 

Grabgröße               

€ 241,60 bis               

€ 1449,60 

Je nach Grabgröße              

€ 160,-- bis € 960,-- 

Verlängerungs-

gebühr 
1,00 

Je nach 

Grabgröße 

€ 160,-- bis 

€ 320,-- 

1,51 

Je nach 

Grabgröße               

€ 241,60 bis              

€ 483,20 

Je nach Grabgröße              

€ 160,-- bis € 320,-- 

Beerdigungs-

gebühr 
1,00 

Je nach 

Grabgröße 

€ 120,-- bis 

€ 300,-- 

1,51 

Je nach 

Grabgröße               

€ 181,20 bis              

€ 453,-- 

Je nach Grabgröße           

€ 120,-- bis € 300,-- 

Leichenhalle 1,00 € 20,-- 1,51 € 30,20 € 20,-- 

 

Nachstehend wird die Indexveränderung vom Jänner 2011 auf April 2025 dargestellt.                     

Dies entspricht grob dem Zeitraum, in welchen die Friedhofsgebühren nicht mehr angepasst 

wurden.  
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend mit 15 zu 2 Gegenstimmen (2 Gegenstimmen 

durch die FPÖ-Fraktion) mit einer Verordnung, welche als Anlage II) dieses 

Gemeinderatssitzungsprotokolls bezeichnet ist und einen wesentlichen Bestandteil dieses 

Tagesordnungspunktes darstellt, die Friedhofsgebührenordnung vom 18.12.2007 wie folgt 

abzuändern: 

 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Fels am Wagram hat in seiner Sitzung am 01.10.2025 

folgende Abänderung der  

 

Friedhofsgebührenordnung  

 

vom 18.12.2007 beschlossen. 

 

 

Die in der Gemeinderatssitzung vom 17.06.2025 beschlossene Abänderung der 

Friedhofsgebührenordnung vom 18.12.2007 wird in der Form adaptiert, dass die Bezeichnung 

„gemauerte Grabstellen“ jeweils durch „sonstige Grabstellen“ ersetzt wird. 

 

 

Diese Verordnung wird gleichzeitig mit der Abänderungsverordnung vom 17.06.2025 ab dem 

01.01.2026 wirksam.  
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Sämtliche heuer beschlossenen Gebührenanpassungen sowie daraus resultierende 

Überschüsse im jeweiligen Gebührenhaushalt sind wie bisher und wie gesetzlich 

vorgesehen für diesen Gebührenhaushalt zweckgebunden zu verwenden. 

 

 

Dementsprechend wurden heuer die nachstehend zusammengefassten Gebührenanpassungen 

beschlossen: 
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10. Förderrichtlinie für privaten Musikunterricht          

 

Im ersten Unterrichtsjahr 2024/25 wurde für den privaten Musikunterricht ein Gesamtbetrag in 

der Höhe von € 4.220,-- als Förderung gewährt. Die Hauerkapelle Fels am Wagram ersucht nun 

diese Gemeindeförderung für einen privaten Musikunterrricht zu verlängern: 
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Auf Wunsch der Hauerkapelle Fels soll dementsprechend seitens der Marktgemeinde Fels am 

Wagram im Schuljahr 2025/2026 die individuelle Förderung für privaten Musikunterricht von 

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern, kurz „Gemeindeförderung“ unter folgenden 

Voraussetzungen weitergeführt werden: 

 

1. Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Fels am Wagram im Zeitraum geförderter 

Unterrichtseinheiten 

2. aktive Mitwirkung in einem in der Marktgemeinde Fels am Wagram regelmäßig öffentlich 

auftretenden Musik-Ensemble mit der Instrument-Art für die Gemeindeförderung beantragt 

wird 

3. Für die Instrument-Art werden der förderwerbenden Person im Schuljahr 2025/2026 seitens 

der Musikschule Region Wagram keine seitens des Landes Niederösterreich geförderten 

Unterrichtseinheiten angeboten 

4. Die Förderhöhe pro Unterrichtseinheit beträgt: 

EUR   8,-- für 25 Minuten 

EUR 10,-- für 40 Minuten 

EUR 12,-- für 50 Minuten 

Diese Förderhöhen entsprechen ungefähr einem Drittel der jeweiligen Kosten. 

 

EUR 10,-- für Gruppenunterricht (50 Minuten) bis max. 4 Personen  

Diese Förderhöhe entspricht 50% der Kosten. 

 

EUR 8,-- bei einem Gruppenunterricht von mehr als 4 Personen 

Diese Förderhöhe entspricht 80% der Kosten. 

 

Die Gesamtfördersumme für alle Bewerber gemeinsam wird mit EUR 5.000,-- pro Semester 

limitiert und  die Förderhöhen pro Unterrichtseinheit im Bedarfsfall aliquotiert. 

 

5. Die Gemeindeförderung wird pro Semester im Nachhinein unter folgender Voraussetzung 

ohne gesonderten Beschluss gewährt: 

Übermittlung eines formlosen Förderantrages seitens der förderfähigen Person bzw. deren 

Erziehungsberechtigten  pro Semester samt Honorarnoten aus denen die Absolvierung von 

mindestens 12 Unterrichtseinheiten der förderfähigen Person für die gleiche, förderfähige 

Instrument-Art hervorgeht binnen 2 Monaten nach Semesterende  
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6. Die Auszahlung der Gemeindeförderung erfolgt bargeldlos für das Wintersemester im April 

2026 und für das Sommersemester im September 2026. 

 

Diese Förderung dient der Stärkung der in der Marktgemeinde Fels regelmäßig öffentlich 

auftretenden Musik-Ensembles und ist daher altersunabhängig. 

Nach dem Schuljahr 2025/2026 soll eine Evaluierung mit den Verantwortlichen des jeweiligen 

Musik-Ensembles bezüglich Unterrichtsfortschritte erfolgen. 

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt daher einstimmig dieses Förderansuchen vollinhaltlich zu 

befürworten und diese Förderung bis vorerst 30.06.2026 weiter zu gewähren.                               

Unter dem Buchhaltungskonto 1/321000-757000 sind entsprechende finanzielle Mittel 

vorgesehen und sind diese mit dem Voranschlag 2026 sinngemäß weiterzuführen.                          

Das Alterslimit muss hierbei bei Vollendung des 20. Lebensjahres liegen.  

 

Ebenso beschließt der Gemeinderat einstimmig die Gewährung der Musikförderung 2024/2025 

sowie 2025/2026 auch für Frau Anja Hintermayer aus der Gemeinde Großriedenthal auf 

Ersuchen der Felser Hauerkapelle zu gewähren. 

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt des Weiteren einstimmig, dass auf Grund der seitens der 

Musikschule Region Wagram im Kindergartenjahr 2025/2026 angebotenen musikalischen 

Früherziehung  im Zeitraum zwischen 13:00 und 14:00 Uhr jeweils 1 mal wöchentlich 

anfallenden Nachmittagsbetreuungskosten als Musikförderung refundiert werden. 
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11.  Berichte und Mitteilungen 

 

Seitens des Bürgermeisters, Herrn Mag. Hannes Zimmermann, wird folgendes berichtet: 

 

• Beschlüsse der Gemeindevorstandssitzungen vom 01.07.2025, 14.08.2025 und 

23.09.2025:  

 

o Vergabe des Kostenanteiles für die Neuasphaltierung der Landesstraße L113 bzw. 

Hauptstraße in Gösing im Bereich der Leitungsmitverlegungen auf Basis der 

Tiefbauausschreibung des Landes Niederösterreichs 

o Vergabe von einigen Sanierungsstellen beim öffentlichen Kanal im Bereich der 

Landesstraße L113 bzw. Hauptstraße in Gösing auf Basis der im Frühjahr 

durchgeführten Tiefbauausschreibung 

o Ankauf von zwei weiteren Geschwindigkeitsanzeigen 

o Kostenbeitrag zu der geplanten Bike & Ride-Anlage beim Bahnhof 

o Personalüberlassungsvereinbarung mit dem Abfallverband Tulln 

o Verkauf des orangen VW-Busses des Gemeindebauhofes 

o Ankauf eines Trinkwasserspenders für die Volksschule 

o Ankauf diverser Möblierungen für die Mittelschule 

o Ankauf der Einrichtung für das Haus des Miteinanders 

o Ankauf von vier Stück Apple iPads für die Volksschule 

o Vorberatung der Tagesordnung für die nächste Gemeinderatssitzung       

o Dorferneuerungsprozessbegleitung für das Projekt „Sanierung Schloßstraße 

Thürnthal“ 

o LKW-Theater 2026   

o Gemeindeeigene Ökoförderung, aktuelle Anträge           

             

• 04.10.2025, 18:00 Uhr  Lange Nacht der Museen im Heimatmuseum 

• 09.10.2025  Hitze-Workshop in St. Pölten zum laufenden Klimabündnis-Projekt 

• 16.10.2025  Führung durch das Wertstoffsammelzentrum in Kollersdorf 

• 18.10.2025  Kürbisschnitzen des Dorferneuerungsvereins Fels-Thürnthal 

• 20.10.2025  1. Workshop für die Schloßstraßenerneuerung in Thürnthal 

• 26.10.2025  Wandertag des Dorferneuerungsvereines Stettenhof 

• 26.11.2025  2. Workshop für die Schloßstraßenerneuerung in Thürnthal 

• 27.11.2025  Nächste Präsentation der NÖVOG zum Fahrplan und FLEX 
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• 28.11.2025  Angelobung des Bundesheeres am Sportplatz in Fels am Wagram 

• Bei der A1Telekom wird laufend der zeitnahe Glasfaserausbau für die 

Katastralgemeinden Fels und Thürnthal urgiert. Der Entscheidung über den konkreten 

Umsetzungszeitpunkt soll laut Letztauskunft der A1Telekom noch im vierten Quartal 

2025 erfolgen. Dieses Projekt ist seitens der A1Telekom nicht abgesagt.  

• Heuer im Herbst werden noch die beiden Mobilfunkmasten in der KG Gösing am 

Wagram installiert werden.  

• Der Voranschlagsentwurf wird wie gesetzlich vorgesehen spätestens 14 Tage vor der 

Gemeinderatssitzung an alle Gemeinderäte ausgesendet werden und öffentlich 

aufliegen. Wie bereits in den Ausschusssitzungen berichtet und auch im mittelfristigen 

Finanzplan vorgesehen wird der finanzielle Schwerpunkt im Jahr 2026 im 

Tiefbaubereich liegen ( insbesondere Erneuerung Schloßstraße in Thürnthal sowie 

Kanal-, Wasser- und Straßenbeleuchtungsinfrastruktur im Zuge des Glasfaserausbaus). 

• Montag,            17.11.2025,     18:30 Uhr        Ausschusssitzungen  I bis IV 

• Dienstag,            18.11.2025,     18:30 Uhr        Ausschusssitzungen     V bis VII 

• Donnerstag,       20.11.2025,     07:30 Uhr        Gemeindevorstandssitzung 

• Dienstag,            02.12.2025,     19:00 Uhr        Gemeinderatssitzung 

 

 

Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA I mit dem Zuständigkeitsbereich Finanzen, 

Wirtschaft, Liegenschaften, Feuerwehren, Herrn Vize-Bürgermeister Ludwig Güntschl,               

wird folgendes berichtet:   

 

• Aktueller Finanzbericht 

• Liegenschaftsangelegenheiten 

• Bericht über die aktuellen Aktivitäten der örtlichen Feuerwehren 

• Neuer Brandschutz- und Fluchtwegeplan für die Volks- und Mittelschule 
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Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA II mit dem Zuständigkeitsbereich Bauen, 

Raumordnung, Infrastruktur, Herrn GGR Martin Söllner, wird folgendes berichtet:  

   

• Aktuelle Raumordnungsthemen  

• Adaptierung und Entbürokratisierung der bestehenden Bebauungspläne mit 

Bürgerbeteiligungsprozess 

• Baufortschritt beim Glasfaserausbau samt Arbeiten der Netz NÖ und der Gemeinde               

2025 bis 2026 

• Zwischenstand bei den Tiefbauarbeiten für die Erneuerung der Wasserinfrastruktur auf 

Gemeinde- und Wasserverbandsebene 2025 

• Straßenbaukleinsanierungen 2025 und bei der Neuasphaltierung der Landessstraße L113            

im Wohnort Gösing 2025 

• Nächste Bauabschnitte bei der Neuasphaltierung der B34 samt Brückensanierung                  

über die Franz-Josefs-Bahn 

• Vorplanung und Bürgerbeteiligungsprozesse für die Erneuerung der Schloßstraße                   

in Thürnthal 2026 samt Sanierung der Thürnthaler Kapelle 

 

 

Seitens der Ausschussvorsitzenden für den GRA III mit dem Zuständigkeitsbereich Bildung, 

Kultur, Dorferneuerung, Soziales, Frau GGR Herta Holzinger, wird folgendes berichtet:   

 

• Berichte aus den Schulen, Kindergarten und Tagesbetreuungseinrichtung 

• Gewährung des Heizkostenzuschusses 2025/26  

• Auszeichnung zur NÖ Jugendpartnergemeinde 2025 - 2027 

• Lange Nacht der Museen 2025 

• Große Besucheranzahl bei SommerZeitFels 2025 
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Seitens der Ausschussvorsitzenden für den GRA IV mit dem Zuständigkeitsbereich 

Gesundheit, Sport, Marktwesen, Generationen, Frau GGR Sabine Treml,                                      

wird folgendes berichtet:  

  

• Eröffnung des „Haus des Miteinanders“  

• Bericht zum Projekt „Gesunder Gemeindebetrieb“ 2025 bis 2027 

• Auszeichnung des Landes Niederösterreichs zum Kräuterinselprojekt der                        

Gesunden Gemeinde 2025 bis 2026 

• Sonstige aktuelle Aktivitäten der Gesunden Gemeinde: Arbeitskreissitzung der 

Gesunden Gemeinde am 06.10.2025 

• Bericht zum heurigen Verlauf des Monatsmarktes 

 

 

 

 

Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA V mit dem Zuständigkeitsbereich Vereine, 

Landwirtschaft, Tourismus, Güterwege, gemeindeeigene Fahrzeuge und Gerätschaften,                  

Herrn GGR Erwin Stauber, wird folgendes berichtet:     

 

• Aktuelle Güterwegsanierungen 

• Vorberatung der nächsten Adventveranstaltungssaison 2025 

• Teilnahme der örtlichen Vereine beim Adventmarkt in St. Pölten. Am 21.11.2025 wird 

um 17:00 Uhr der Baum beleuchtet werden.  

• Angelobungsfeier des Bundesheeres am 28.11.2025 beim Sportplatz in Fels 

• Bericht zur neuen Gemeindehomepage 

• Derzeit Vorberatung für die Anschaffung zusätzlicher Anbaugeräte (z.B. 

Böschungsmäher und/oder Winterdienstgeräte) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 69 
 
Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA VI mit dem Zuständigkeitsbereich Umwelt, 

Energie, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft, Herrn GGR Josef Mitterhofer,                                     

wird folgendes berichtet:    

 

• Nächste Schritte zum Beitritt zum interkommunalen Sammelzentrum in Kollersdorf am 

16.10.2025. Die Kartenausgabe wird bereits vorbereitet. 

• Weitere Elektrotankstellen in unserem Gemeindegebiet 

• Vergabe der Straßenbeleuchtungsmasten samt LED-Köpfen für die Katastralgemeinde 

Gösing aufgrund der Entfernung der Dachständer der Netz NÖ 

• Erneuerung der Bike & Ride-Anlage beim Bahnhof 

• Aktualisierung des örtlichen Baumkatasters samt Routineüberprüfung der Bäume in den 

Ortsgebieten 2026 

• Teilnahme beim Landesprojekt zum Thema "Anpassung an Hitze in Gemeinden - mit 

Schwerpunkt auf die soziale Dimension" 

• Die Schnuppertickets der ÖBB werden sehr gut angenommen. Die Kosten hierfür trägt 

unsere Gemeinde. 

• Politische Unterstützung beim Glasfaserausbau 

 

 

 

 

Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA VII mit dem Zuständigkeitsbereich Verkehr, 

Sicherheit, Zivilschutz, Tierwohl, Herrn GGR Dr. Michael Witt, wird folgendes berichtet:  

 

• Verkehrsverhandlung der Bezirkshauptmannschaft Tulln am 13.10.2025 um 08:30 

Uhr im Gemeindeamt Fels für die L113 (Engstellen, Unfallgeschehen, etc.), 

Wagramstraße in Fels, etc.  

• Aktuelle verkehrsrechtliche Themen insbesondere zur L113 in Gösing und 

Stettenhof  

• Zwischenbericht zu den geplanten Vorhaben der NÖVOG 

• Winterdienstplanung 2025/26 

• Laufende Überarbeitung des Katastrophenschutzplanes samt 

Sonderkatastrophenschutzplan für Blackout bis spätestens Herbst 2025 
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• Weitere Maßnahmen zum Thema Hundehaltung; gibt es Reaktionen auf die Bello 

Kübel und Sackerln? Wie ist die Müllabfuhr organisiert, gibt es weitere 

Standortwünsche?  

• Bericht neue Bike and Ride Anlage am Bahnhof wie im letzten Gemeindevorstand 

einstimmig beschlossen.  

• Verkehrssicherheit Bushaltestelle in Stettenhof; Überlegungen zur Verlegung der 

Einstiegsstelle auf die andere Seite, sowie weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen. 

• Fertigstellung Belagsarbeiten B34 / L113, Poller, Zeitplan nächste Etappe B34 

• Schloßstraße Thürnthal Bürgerbeteiligung/Planung/Information – 

Verkehrstechnische Lösung Kreuzung Landesstraße 

• Seeallee Sanierung wie im Gemeindevorstand beschlossen fehlt 

• Schlossstraße Thürnthal, Bankettpflege und Baumschnitt. Zukünftig kürzere 

Mähintervalle festlegen.  
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12. Tagesordnungspunkte der nicht öffentlichen Sitzung: 

 

Die nachfolgenden Themen werden in einer „Nicht öffentlichen Sitzung“ behandelt und sind 

die darin gefassten Beschlüsse gesondert in einem eigenen Ordner „Nicht öffentliche 

Gemeinderatssitzungen“ abgelegt: 

 

a. Liegenschaftsangelegenheiten            

                                                                                  

b. Personalangelegenheiten 

 
c. Winterdienstvereinbarung für Gösing und Stettenhof 

 

 

 

 

Da sonst nichts mehr vorgebracht wird schließt der Bürgermeister um 20:25 Uhr den 

öffentlichen Teil der heutigen Gemeinderatssitzung. Direkt im Anschluss findet der nicht 

öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung statt. 
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